
  PREISLISTE NR. 33
 	     Gültig ab 1. Januar 2012

Format: 210 x 297 mm; Satzspiegel: 186 x 257 mm

1/1 Seite
186 x 257 mm

EUR
2156,00*
1833,00*

2/3 Seite
122 x 257 mm

EUR
1450,00*
1233,00*

1/2 Seite
186 x 127 mm

EUR
1111,00*
945,00*

1/2 Seite
90 x 257 mm

EUR
1111,00*
945,00*

1/3 Seite
58 x 257 mm

EUR
744,00*
632,00*

1/3 Seite
186 x 84 mm

EUR
744,00*
632,00*

1/4 Seite
90 x 127 mm
186 x 62 mm

EUR
562,00*
477,00*

1/8 Seite
90 x 62 mm
186 x 30 mm

EUR
285,00*
242,00*

Farbzuschläge
(Farben über Euroskala):
		  2-farbig	 3-farbig	 4-farbig	
	 1/1 Seite	 458,00	 916,00	 1374,00� EUR
	 2/3 Seite	 309,00	 618,00	 927,00� EUR 
	 1/2 Seite	 236,00	 472,00	 708,00	 EUR
	 1/3 Seite	 158,00	 316,00	 474,00� EUR 
	 1/4 Seite	 118,00	 236,00	 354,00	 EUR
Anzeige kleiner als 1/4 Seite = Farbzuschlag (4c) 40 %

Millimeter-Preis (Mindesthöhe 30 mm):
	 EUR 	 EUR
42 mm breit 	 2,52	 – 	 2,14 *
58 mm breit	 3,18	 – 	 2,70 *

Ständige Sonderseiten (Maximalhöhe 25 mm):
Firmen von A–Z – nur feste Jahresaufträge
	 EUR 	 EUR
90 mm breit	 4,98	 – 	 4,24 *

Vorzugsplatzierungen:
2. und 4. Umschlagseite	 10 % Aufschlag

Nachlässe:                                  
Malstaffel                                    Mengenstaffel
  3 x   3 %		  3 Seiten� 5 %
  6 x   5 %		  6 Seiten� 10 %
11 x 10 %                               11 Seiten� 15 %

Mittlervergütung:
Agenturen erhalten 15 % AE-Rabatt 

Druckauflage:
21 950 Exemplare		  3. Quartal 
 
Beilagen:
Höchstformat 206 mm breit x 294 mm hoch
	 EUR
Vollbeilagen: bis 25 g 	   97,00 ‰
	   83,00 ‰*
Teilbeilagen: bis 25 g 	 106,00 ‰
	   90,00 ‰*
je weitere 5 g	 5,00/5,00 ‰
zuzüglich Vertriebsgebühren.

Beihefter:
Anlieferung: 1 x gefalzt
	 EUR
4-seitig 	 141,00 ‰
	 119,00 ‰*
Technische Daten beim Verlag anfragen.

* Der ermäßigte Grundpreis gilt für direkt erteilte 
Aufträge von Unternehmen aus dem Bezirk der 
IHK Bochum (Verbreitungsgebiet). Aufträge über 
Werbungsmittler werden zum Grundpreis abge-
rechnet.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Farbzuschläge und zusätzliche Postkosten sind 
nicht rabattierfähig.

Herausgeber:
Industrie- und Handelskammer
Mittleres Ruhrgebiet

Verlag und Anzeigenverwaltung:

Schürmann + Klagges GmbH & Co. KG 
Postfach 10 23 70, D-44723 Bochum 
Tel.: 02 34/92 14-1 11 
Fax: 02 34/92 14-1 02 
E-Mail: sk6skala.de  
Internet: http://www.skala.de

Zahlungsbedingungen: 
Bei Vorauszahlung 2 % Skonto, sonst zahlbar 
sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.

Konten: 
Sparkasse Bochum 
Konto-Nr. 1 300 938, BLZ 430 500 01 
Postbank Dortmund 
Konto-Nr. 61 46-462, BLZ 440 100 46

Erscheinungsweise: 
monatlich zwischen dem 5. und 10. 
(Juli/August = Doppelnummer) 

Anzeigenschluss: 
15. des Vormonats

Druckverfahren:  
Offsetdruck 
Farben: cmyk – Euroskala

Druckunterlagen:  
Daten nach Anforderungsprofil oder  
druckfähige PDF-Dateien

Anschnitt: 
Beschnittzugabe 3 mm je angeschnittene Kante

Druckerei · Verlag · Agentur

Schürmann + Klagges
GmbH & Co. KG
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Wirtschaft
im RevierNachrichten 
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Mittleres Ruhrgebiet

Kurzcharakteristik:
Die IHK-Zeitschrift ist eine regionale Wirtschafts
zeitschrift für alle Branchen. Sie veröffentlicht als 
einzige Konjunktur- und Firmenberichte aus der 
Region, sie informiert über Umweltschutz, neue 
Techniken, Verkehr, Außenwirtschaft, Recht, 
Steuern und Finanzen und berufliche Aus- und 
Weiterbildung.
Sie ist mit einer Auflage von 22 000 Exemplaren 
im Kammerbezirk Bochum (siehe Abbildung auf 
der Vorderseite) verbreitet und wird von über 
33 000 Entscheidungsträgern (Inhaber, Ge
schäftsführer, leitende Mitarbeiter) aus Industrie, 
Handel, Dienstleistung und Verkehr gelesen.

1/6 Seite
58 x 127 mm
122 x 62 mm

EUR
377,00*
321,00*

1/16 Seite
90 x 30 mm

EUR
147,00*
124,00*

Versandadresse für Beilagen und Beihefter:
Schürmann + Klagges GmbH & Co. KG
Wirtschaft im Revier
Industriestraße 34, D-44894 Bochum
Muster vorab erforderlich

Schürmann + Klagges GmbH & Co. KG, Sitz: Bochum, AG Bochum, HRA 1222
Komplementär: Märkischer Verlag GmbH, AG Bochum, HRB 36, Geschäftsführer: Horst A. Röhrig, Dipl.-Ing. Kai-Uwe Röhrig



  PREISLISTE NR. 33
 	 Gültig ab 1. Januar 2012Verbreitungsgebiet

2

Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
44782 Bochum · PVSt · Deutsche Post AG · A 04795 · Entgelt bezahlt

Wirtschaft
im RevierNachrichten 

der Industrie-
und Handelskammer 
Mittleres Ruhrgebiet

Herne

Bochum

Hattingen

Witten

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

 1.	„Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

 2.	Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, 
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

 3.	Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 
2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

 4.	Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

 5.	Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend 
in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

 6.	Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubri-
zierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

 7.	Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. 

	Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

 8.	Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden.

	Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 

	Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
 9.	Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 

Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druck-
unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 

	Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages.

	Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen 
Ver-treters und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Feh-
lens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den üb-
rigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf  
den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt.

	Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

12.	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber  
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

	Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be-
rechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.	Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbind-
liche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.	Kosten für die Anfertigung reprofähiger Vorlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

17.	Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige be-
ginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeit-
schriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie

bei einer Auflage bis zu  50 000 Exemplaren 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H.,
bei einer Auflage über   500 000 Exemplaren  5 v. H.

	beträgt.
	Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 

Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der An-
gebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern-
anzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

	Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das 
Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu 
Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungs-
angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.	Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20.	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts-
stand der Sitz des Verlages. So weit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.


